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RS OGH 1978/10/25 8Ob555/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1978

Norm

HVG §15 Abs1

ZPO §273

Rechtssatz

Dem Handelsvertreter obliegt der Beweis, welche Kunden er dem Geschäftsherrn zugeführt hat, mit denen nach

Lösung seines Vertragsverhältnisses Geschäftsverbindungen zum Geschäftsherrn fortbestanden; dieser dem

Handelsvertreter obliegende Beweis kann nicht durch eine Vorgangsweise des Gerichtes nach § 273 ZPO ersetzt

werden (Rechtsprechung 1936/135).
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